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Geleitwort

Die Goldene Bulle aus dem Jahr 1356 wurde im Jahr 2013 in das 
UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Damit wurde diese 
von Karl IV. ausgestellte Urkunde zugleich als „das wichtigste 
Verfassungsdokument des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation bis zu dessen Ende im Jahre 1806“ gewürdigt. Zwei der 
insgesamt sieben bekannten, ins Weltdokumentenerbe eingetragenen 
Exemplare der Goldenen Bulle liegen heute in bayerischen Archiven: 
die Ausfertigung für die Pfälzer Wittelsbacher im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv und das Exemplar der Reichsstadt Nürnberg, die 
als Ort des ersten Hoftags in der Goldenen Bulle Erwähnung fand, 
im Staatsarchiv Nürnberg. Ihren Namen hatte die Goldene Bulle von 
dem Goldsiegel Kaiser Karls IV., das als Beglaubigungsmittel und 
Echtheitsnachweis fungierte. Ein Siegel aus massivem Gold war selbst 
für Kaiser- und Königsurkunden ungewöhnlich und dokumentiert 
so zugleich den besonderen Wert, den man diesem Rechtsdokument 
bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung beimaß.

Die Goldene Bulle regelte die Wahl des deutschen Königs und 
bestimmte zu diesem Zweck sieben geistliche und weltliche Fürsten 
als geborene Königswähler, die sogenannten Kurfürsten. Zu diesen 
zählte fortan der Pfalzgraf bei Rhein. Außen vor blieb hingegen die 
bayerische Linie der Wittelsbacher, obwohl der Hausvertrag von 
Pavia aus dem Jahr 1329 noch eine alternierende Ausübung der 
Kur vorgesehen hatte. Damit war ein Konflikt zwischen den beiden 
Wittelsbacher Linien grundgelegt, der erst im Dreißigjährigen Krieg, 
genauer im Jahr 1623, gelöst werden konnte. In diesem Jahr belehnte 
Kaiser Ferdinand II. im Gefolge der Ächtung Kurfürst Friedrichs V. 
von der Pfalz seinen Bundesgenossen, den Bayernherzog Maximilian I. 
zunächst ad personam mit der bis dahin von den Pfälzern geführten 
Kur. Dass auch diese Belehnungsurkunde mit einem goldenen 
Siegel versehen wurde, war sicher kein Zufall. Längerfristig führte 
diese Entscheidung dazu, dass nach Ende des Dreißigjährigen 
Krieges für die Pfalzgrafen bei Rhein eine neue, achte Kurwürde 
geschaffen wurde. Unsere Ausstellung erinnert an diese Vorgänge, 
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8 Geleitwort

die einer Verfassungsänderung gleichkamen und in den Archiven der 
Wittelsbacher Territorien einen nachhaltigen Niederschlag gefunden 
haben.

Dass Archive im Alten Reich als Herrschaftsinstrumente dienten, 
die nicht zuletzt die Rechtstitel des Herrschaftsträgers sicherten und 
diese im Streitfall als Beweismittel zur Verfügung stellten, wird durch 
die hier geschilderten Ereignisse und Abläufe einmal mehr evident. 
Wenn Augustin Kölner und Christoph Gewold, beides Archivare in 
Diensten bayerischer Herzöge, Denkschriften über die Geschichte 
der Wittelsbacher Kurstimme beziehungsweise die Goldene Bulle 
vorlegten, so veranlasste sie dazu weniger ihr geschichtliches Interesse 
als der uneingelöste Anspruch der bayerischen Wittelsbacher auf den 
Erwerb der Kurwürde. Archive gehörten aus diesem Grund auch zu 
den Arcana der jeweiligen Herrscher und waren noch keineswegs frei 
zugängliche Stätten der Forschung! So erinnert uns die Ausstellung 
indirekt ebenfalls an den weiten Weg, den die Archive, die sich heute 
als kulturgutverwahrende Einrichtungen und Stätten der Forschung 
verstehen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, seit der 
Frühen Neuzeit zurückgelegt haben. 

Dr. Bernhard Grau
Generaldirektor der Staatlichen Archive
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400 Jahre Bayerische Kurwürde

Von 

Gerhard Immler

Die Entstehung des Kurkollegs und die  
pfälzisch-bayerische Rivalität um die Kur

Im Ostfränkischen bzw. Deutschen Reich war es seit dem Aussterben 
der ostfränkischen Karolinger 911 nie zu einer letztgültigen Entschei-
dung über die Frage gekommen, ob der König den Thron kraft Erb-
folge oder durch eine Wahl seitens der Großen des Reiches bestieg. 
Auch wenn es mächtigen Dynastien wie den sächsischen Ottonen 
(919–1024) oder den Saliern (1024–1125) zeitweise gelang, die Krone 
mehrmals hintereinander an den jeweils nächsten Verwandten eines 
verstorbenen Herrschers weiterzugeben, so war doch immer zumin-
dest eine bestätigende „Wahl“ erforderlich. Bereits die Staufer taten 
sich mit der Durchsetzung einer faktischen Nachfolge im Mannes-
stamm deutlich schwerer, nicht zuletzt wegen der Rivalität mit den 
Welfen. Doppelwahlen und die Aufstellung von Gegenkönigen durch 
unzufriedene Fürsten des Reiches kamen im Hochmittelalter mehr-
mals vor. Wer dabei zur Teilnahme an der Königswahl berechtigt 
war, wurde nie in einem verbindlichen Rechtsdokument geklärt; im 
Prinzip konnten sich alle Kronvasallen, also alle in der Lehenshierar-
chie unmittelbar dem König unterstellten geistlichen und weltlichen 
Großen, als legitime Königswähler fühlen, auch wenn der tatsächli-
che Kreis der Wähler oft deutlich kleiner war.

Der entscheidende Schritt zur Herausbildung eines gegenüber den 
übrigen Fürsten des Reiches abgegrenzten Kurfürstenkollegs wurde 
ausgerechnet während des sogenannten Interregnums (1254–1273) 
vollzogen. Im Jahr 1257 kam es zur Doppelwahl zweier ausländischer 
Herrscher, des Grafen Richard von Cornwall, Bruder König Hein-
richs III. von England, und des Königs Alfons X. von Kastilien. Beide 

Kl-Katalog70-Kurwuerde11.indd   9 31.01.2023   10:14:01



10 400 Jahre Kurwürde

blieben im Deutschen Reich völlig machtlos. Dennoch kam den kon-
kurrierenden Wahlvorgängen verfassungsgeschichtlich eine hohe Be-
deutung zu, denn erstmals waren es nur mehr die drei rheinischen 
Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln, der König von Böhmen, der 
Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg, die an der 
Wahl persönlich oder durch Bevollmächtigte teilnahmen. Die sieb-
te Wahlstimme gaben zwei Wittelsbacher, Ludwig II., Herzog von 
Oberbayern und Pfalzgraf bei Rhein, und „una cum ipso“ sein Bruder 
Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern ab. Ihre Stimme wurde also 
als eine einzige gezählt.

Als 1273 weitgehend derselbe Kreis von Wählern sich wieder ver-
sammelte, um dem Reich endlich einen handlungsfähigen König zu 
geben, nahmen Ludwig II. persönlich und dazu Gesandte Heinrichs 
XIII. „ratione ducatus“, also wegen des Herzogtums [Bayern], teil, 
womit die Siebenzahl erfüllt war. König Ottokar von Böhmen, der 
selbst deutscher König hatte werden wollen, aber in der Wahl keine 
Erfolgschancen für sich sah, blieb der Wahl fern. Der neue König Ru-
dolf I. aus dem Hause der Grafen von Habsburg sprach dann auf dem 
Hoftag zu Augsburg am 15. Mai 1275 beiden Brüdern für das Her-
zogtum Bayern eine Stimme zu („vocibus eorundem fratrum ducum 
Bawarie comitum palatinorum Reni racione ducatus pro una in sep-
tem principum ius in electione regis Romanorum habencium numero 
conputatis“), wobei offen blieb, welche Rolle die Pfalzgrafschaft bei 
Rhein als weiteres Herrschaftsgebiet Ludwigs II. dabei spielte. Auch 
der kurz darauf entstandene Schwabenspiegel sprach Bayern das 
Erzschenkenamt und eine Kurstimme zu. 

Zugleich wurde auf diesem Hoftag die Siebenzahl der Kurfürsten 
rechtlich fixiert. Dies musste Probleme aufwerfen, als Rudolf I. im 
Zuge seiner Versöhnung mit den Przemysliden 1289 den böhmischen 
Kuranspruch anerkannte. Jedenfalls begegnet keiner der gemeinsam 
regierenden Herzöge von Niederbayern ab 1292 noch unter den Kö-
nigswählern. Ob Ludwig II. und sein älterer Sohn Rudolf als Her-
zog von Oberbayern oder als Pfalzgraf bei Rhein bei den Wahlen von 
1292, 1298, 1308 und 1314 zu diesem illustren Kreis gehörten, blieb 
weiter offen. Die letztere Wahl war erneut eine Doppelwahl gewesen; 
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11400 Jahre Kurwürde

aus dem folgenden Thronfolgekrieg ging der bayerische Herzog Lud-
wig IV., bekannt als Ludwig der Bayer, als Sieger hervor.

Nach seiner Kaiserkrönung in Rom 1328 vereinbarte dieser im fol-
genden Jahr im Hausvertrag von Pavia als Haupt der oberbayeri-
schen Linie der Wittelsbacher mit den Nachkommen seines von ihm 
von der Herrschaft in Bayern verdrängten Bruders Rudolf einen Aus-
gleich: Die beiden Neffen und ein Großneffe des Kaisers erhielten die 
Pfalzgrafschaft bei Rhein und dazu als ihren Anteil an Bayern den 
Nordgau, der von da an allmählich den Namen „Oberpfalz“ erhielt. 
Die Kurwürde sollten die oberbayerischen und pfälzischen Wittels-
bacher abwechselnd ausüben. Dies wurde aber hinfällig, als der fol-
gende Kaiser Karl IV. aus dem Hause Luxemburg, um die ihm poli-
tisch genehmeren Pfälzer zu begünstigen, in der Goldenen Bulle von 
1356 (vgl. Kat.-Nr. 1) allein deren Wahlrecht erwähnte und für die 
weltlichen Kuren die Unteilbarkeit und Primogeniturerbfolge vor-
schrieb. Widerspruch bayerischerseits blieb aus, allein schon deshalb, 
weil das Herzogtum damals bereits unter den drei Linien München, 
Landshut und Straubing aufgeteilt war. 

Die schmerzliche Erinnerung an die Verdrängung aus der ersten Klas-
se der Reichsstände regte sich bei den bayerischen Wittelsbachern erst 
nach der Wiedervereinigung des Herzogtums 1503/05. Wohl kurz 
nach der Wahl Kaiser Karls V. 1519 entstand in der Münchner Her-
zogskanzlei die Denkschrift „Ain kurtze unterricht, wie die chur und 
wal erstlich an das furstenthumb Bayrn chomen ist“ (vgl. Kat.-Nr. 2). 
Darin wird – begründet allerdings nur mit einem rechtlich dürftigen 
Analogieschluss im Hinblick auf das Truchsessenamt des Hochstifts 
Bamberg – die Behauptung aufgestellt, die Kurwürde, die ursprüng-
lich vom „Bayrlanndt“ herkomme, sei erst durch die Abtretung des 
bayerischen Nordgaus an die pfälzischen Wittelsbacher gekommen.

Realpolitische Möglichkeiten zu einer Übertragung der Kur von der 
Pfalz auf Bayern ergaben sich aber alsbald im Zuge der Kämpfe um 
die Reformation. Kaiser Karl V. stellte Herzog Wilhelm IV. diesen 
Schritt 1546 in Aussicht, vollzog ihn dann aber nach seinem raschen 
Sieg im Schmalkaldischen Krieg doch nicht. Neue Chancen eröffnete 
der Übertritt der Pfälzer Kurlinie zum reichsrechtlich nicht anerkann-
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12 400 Jahre Kurwürde

ten Calvinismus, was den energischen Herzog Maximilian I. bald 
nach seinem Regierungsantritt 1597/98 veranlasste, historisch-juris-
tische Gutachten über die Kurfrage erstellen zu lassen. Der 1610 in 
der Pfalz die Nachfolge antretende Kurfürst Friedrich V., der spätere 
„Winterkönig“, erschien zudem vom katholischen Standpunkt aus 
betrachtet gleich aus zwei Gründen nicht als legitimer Kuranwärter: 
Seine Mutter Luise Juliane von Oranien entstammte der nach einer 
Ehescheidung geschlossenen dritten Ehe ihres Vaters. Ihre Mutter 
hatte unter Bruch ihres Ordensgelübdes das Kloster verlassen und 
war zum Calvinismus konvertiert. Aus katholischer Sicht war Luise 
Juliane daher von beiden Elternteilen her ein illegitimes Kind. Zudem 
gab ein Streit um die Berechtigung zur Regentschaft innerhalb des 
Hauses Pfalz den bayerischen Ansprüchen Auftrieb: Kraft väterlichen 
Testaments war der calvinistische Pfalzgraf Johann II. von Zweibrü-
cken zum Kuradministrator und Vormund eingesetzt worden. Der 
lutherische Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, der den Calvinis-
mus strikt ablehnte, war dagegen der Ansicht, dass nach der Golde-
nen Bulle ihm die stellvertretende Wahrnehmung der kurfürstlichen 
Rechte hätte zufallen müssen (vgl. Kat.-Nr. 3). 

Um sich gegen diese neuburgischen Ansprüche zur Wehr zu setzen, 
griff der Heidelberger Professor der Rechte und kurfürstliche Rat 
Marquard Freher zur Feder (vgl. Kat.-Nr. 4). In Bayern aber erkann-
te Herzog Maximilian sofort, wo der Schwachpunkt der Heidelber-
ger Argumentation lag: Die Einsetzung des Pfalz-Zweibrückers zum 
Kur administrator war ein Verstoß gegen Kapitel VII der Goldenen 
Bulle. Um diesen zu rechtfertigen, musste Freher die Bedeutung die-
ses hochangesehenen Reichsgrundgesetzes relativieren. Damit war 
ein Ansatzpunkt für einen Angriff gerade auf das Hauptbollwerk für 
den pfälzischen Alleinbesitz der Kur gegeben, eben die Goldene Bul-
le. Maximilian betraute seinen Geheimsekretär und Archivar Chris-
toph Gewold damit, die Ansprüche Bayerns auf die Kur in weit um-
fassenderer Weise, als dies bisher geschehen war, darzulegen und zu 
begründen. Angesichts der Schwäche der eigenen reichsrechtlichen 
Position musste Gewold freilich hauptsächlich historische Argumen-
te ins Feld führen (vgl. Kat.-Nr. 5). Sie liefen wie schon zu Anfang 
des 16. Jahrhunderts darauf hinaus, dass die Kurwürde ursprüng-
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13400 Jahre Kurwürde

lich zum Herzogtum Bayern gehört habe und Kaiser Karl IV. und 
die Pfälzer Wittelsbacher im Unrecht waren, da die Regelungen des 
Hausvertrags von Pavia ignoriert worden waren.

Während der zweibrückisch-neuburgische Streitfall 1614 durch die 
Volljährigkeit des Kurfürsten Friedrich V. hinfällig wurde, dauerte 
die wissenschaftliche Diskussion länger, obwohl deren kurpfälzi-
scher Protagonist im selben Jahr 1614 verstorben war. Im Kern ging 
es um die Frage, mit welchem Territorium die Kur verbunden sei: 
Ob, so die traditionelle Auffassung, mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein, 
oder eben doch mit dem Herzogtum Bayern, von dem, so Gewold, 
die Pfalzgrafen im Hausvertrag von Pavia durch die Übertragung 
der Oberpfalz einen Anteil erhalten hätten. Historisch ist diese Her-
leitung der pfälzischen Kurwürde falsch, aber auch Freher war auf-
grund seines Motivs, die Rechtsposition seines Auftraggebers allsei-
tig abzusichern, übers Ziel hinausgeschossen, indem er die Urkunde 
König Rudolfs I. von 1275 irrigerweise zur Fälschung erklärt hatte. 
Seinen vorläufigen Abschluss fand der Streit erst 1616 in Gewolds 
Veröffentlichung des „De Sacr. Rom. Imperii Septemviratu Commen-
tarius“ (vgl. Kat.-Nr. 6). 

Trotz des heftigen publizistischen Schlagabtausches traten in der zwei-
ten Hälfte der 1610er Jahre die politischen Beziehungen zwischen den 
beiden Linien der Wittelsbacher eher in eine Phase der Entspannung 
ein. Der Jülich-Klevische Erbfolgestreit, der das Potential gehabt hat-
te, einen Zusammenstoß der 1608/09 gegründeten und von der Kur-
pfalz bzw. Bayern geführten antagonistischen Sonderbünde im Reich, 
Protestantische Union und Katholische Liga, auszulösen, wurde 1614 
durch den Xantener Vertrag einstweilen beigelegt. Die Liga war ab 1616 
durch die bayerisch-habsburgische Rivalität um die Führungsposition 
in diesem Bündnis lahmgelegt; aktiv blieb nur eine deutlich kleinere 
„Nachbarliche Versicherung“ Herzog Maximilians mit den fränkischen 
Fürstbischöfen und dem Fürstpropst von Ellwangen. Währenddessen 
litt die Union am beständigen Fernbleiben Sachsens als des mächtigs-
ten und angesehensten protestantischen Reichsstandes und an der no-
torischen Krise der kurpfälzischen Finanzen.
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14 400 Jahre Kurwürde

Bayern und Pfalz als Protagonisten der ersten Phase  
des Dreißigjährigen Krieges

Nach dem Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, der den Aufstand 
der protestantischen Stände Böhmens gegen die habsburgische Herr-
schaft einläutete, kam allerdings das Bedürfnis nach einem breit an-
gelegten Verteidigungsbündnis der katholischen Reichsstände wieder 
auf. Vor allem die geistlichen Reichsfürsten an Rhein und Main sahen 
sich durch das mögliche Entstehen eines von aktivistischen protestan-
tischen Adeligen dominierten böhmischen Ständestaates und dessen 
eventuelle Kooperation mit der von Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz 
geführten Protestantischen Union bedroht. Bezeichnenderweise führ-
ten diese Bemühungen aber erst zum Erfolg, als Kaiser Matthias am 
20. März 1619 starb und sein Erbe Erzherzog Ferdinand von sich aus 
auf eine Rolle Habsburgs in der neuen Liga verzichtete. Am 14. De-
zember 1619 konstituierte sich im Würzburger Abschied die Liga er-
neut in ungefähr dem Umfang, den sie 1609 gehabt hatte, gegliedert in 
ein Oberdeutsches Direktorium unter bayerischer und ein Rheinisches 
unter kurmainzischer Führung. Im militärischen Bereich aber, und das 
sollte in den folgenden Jahren entscheidend sein, war Maximilian von 
Bayern alleiniger Bundesoberst.

Auch wenn der Prager Fenstersturz heute als Beginn des Dreißigjäh-
rigen Krieges gilt, so zeigt die Langsamkeit, mit der die Liga sich wie-
der zusammenfand, deutlich, dass mit diesem Ereignis von regionaler 
Bedeutung noch nicht gleich der große Krieg ausbrach. Es gab durch-
aus Gründe, den Konflikt in Böhmen als ein dortiges innenpolitisch-
verfassungsrechtliches Problem mit konfessionellen Konnotationen 
anzusehen. Auch Maximilian von Bayern hatte die Ereignisse zunächst 
als interne Angelegenheit der habsburgischen Lande betrachtet, und 
dies trotz der Tatsache, dass Erzherzog Ferdinand, dem die Krone 
Böhmens zu entgleiten drohte, sein Schwager war. Im Laufe des Jah-
res 1619 machte sich der Herzog dann aber die Überzeugung zu eigen, 
dass langfristig die Existenz der katholischen Reichsstände auf dem 
Spiel stehe. Aus dieser noch immer prinzipiell defensiven Grundstim-
mung heraus beteiligte er sich an der Liga-Neugründung, doch war 
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15400 Jahre Kurwürde

diese eben bereits eine Rückwirkung der böhmischen Unruhen auf das 
Reich.

Dies hatte auch mit der Politik der Kurpfalz zu tun. Zwar waren 
sich kurz nach dem Prager Fenstersturz der bayerische Geheime 
Rat Wilhelm Jocher und sein pfälzischer Kollege Ludwig Camerari-
us bei einem Treffen noch einig gewesen, dass ein Übergreifen der 
böhmischen Unruhen auf das ganze Reich vermieden werden müsse. 
Tatsächlich aber hat die pfälzische Politik bereits parallel zum Mei-
nungsaustausch mit Jocher auch mit den Aufständischen in Böhmen 
Kooperationsgespräche eröffnet. Im November 1618 wurde in Prag 
zwischen Vertretern der Aufständischen und dem pfälzischen Son-
dergesandten Achatius Graf von Dohna über eine Wahl des Kurfürs-
ten Friedrich V. zum König von Böhmen diskutiert; wieweit dieser 
selbst zu diesem Zeitpunkt schon in diese Pläne seiner Umgebung 
eingeweiht war, ist allerdings unklar. Am 26. August 1619 wählten 
die aufständischen Stände Böhmens Friedrich V. zum König. Dieser 
machte vor einer Entscheidung über die Annahme der Wahl Herzog 
Maximilian davon Mitteilung; der riet, die Krone abzulehnen, weil 
ihre Annahme die Verwicklung des ganzen Reiches in den böhmi-
schen Konflikt nach sich ziehen werde. Die Warnungen verhallten un-
gehört. Neben der dem Ehrgeiz schmeichelnden Rangerhöhung und 
dem Einfluss seiner Gemahlin, der die Aussicht, Königin zu werden, 
sehr verlockend schien, war das Hauptmotiv religiöses Sendungsbe-
wusstsein; Friedrich sprach von einer „göttlichen Berufung“ und ließ 
sich offenbar nicht ungern als eine Art „Kreuzritter des Protestantis-
mus“ stilisieren. Im Griff seines Pfälzer Verwandten nach der Krone 
Böhmens sah wiederum Maximilian unabsehbare Gefahren für die 
katholische Kirche, die ihr zugehörigen Reichsstände und nicht zu-
letzt sich selbst heraufziehen: Der König von Böhmen war einer der 
sieben Kurfürsten und wenn der evangelisch war, dann hätten die 
Protestanten die Mehrheit im Kurkolleg besessen und einen der ihren 
zum Kaiser wählen können.

Der Habsburger Ferdinand war noch in Unkenntnis der jüngsten Pra-
ger Ereignisse nur zwei Tage später in Frankfurt zum Kaiser gewählt 
worden. Im Oktober 1619 machte er auf der Heimreise nach Wien in 
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16 400 Jahre Kurwürde

München Station und bat um bayerische Hilfe gegen die aus seiner 
Sicht in einer Rebellion gegen ihren rechtmäßigen König befindlichen 
Böhmen. Aufgrund der neuen Umstände konnte er mit einer günstigen 
Aufnahme seines Gesuchs rechnen. Der Münchner Vertrag vom 8. Ok-
tober (vgl. Kat.-Nr. 7), der diese Hilfe gegen vollständigen Ersatz der 
Kosten zusagte, wurde ergänzt durch ein mündliches Versprechen Fer-
dinands, die wittelsbachische Kurstimme, die einst Kaiser Karl IV. in 
der Goldenen Bulle der Pfalz allein zugesprochen hatte, auf Bayern zu 
übertragen. Ferdinand II. hat dieses Versprechen, wie er nachher mehr-
fach versicherte, aus eigenem Antrieb sowie auf den Rat des anwesen-
den spanischen Gesandten Graf Oñate gegeben. Maximilians Interesse 
an einer möglichen Kurübertragung war jedoch durch die vorausge-
gangene Freher-Gewold-Kontroverse bekannt. Durch die pfälzische 
und dann die bayerische Intervention griff der böhmische Bürgerkrieg 
auf das Reich über. Strukturell war diese Ausweitung des Krieges frei-
lich grundgelegt in der Tatsache, dass weder die desorganisierten Auf-
ständischen noch die finanziell klammen Habsburger hoffen konnten, 
den internen böhmischen Krieg zu einem siegreichen Ende zu führen, 
wenn es ihnen nicht gelang, schlagkräftige auswärtige Verbündete zu 
gewinnen. An diesem Punkt aber kam die konfessionelle Komponen-
te des böhmischen Konflikts ins Spiel. Diese stachelte einerseits das 
Sendungsbewusstsein Friedrichs V. an, weckte andererseits bei dem 
notorisch misstrauischen Maximilian die Furcht vor einer großen kon-
zertierten Aktion der Protestanten gegen den traditionell katholischen 
Charakter des Reiches.

Der bayerische Herzog ging nach dem Münchner Vertrag gleich syste-
matisch daran, die Grundlagen für eine erfolgreiche Kriegsführung zu 
schaffen. Die Reorganisation der Liga wurde vollendet. Im März 1620 
entsandte Maximilian einen Gesandten nach Madrid, um über ein ge-
meinsames Vorgehen des Kaisers, Spaniens und der Liga gegen Fried-
rich V. und die böhmischen Rebellen zu beraten. Maximilian erwartete, 
dass Spanien, abgesehen von religiösen Idealen sowie der dynastischen 
Solidarität mit der deutschen Linie der casa d‘Austria, schon aus hand-
festem Eigeninteresse intervenieren müsse, nämlich wegen der Absi-
cherung des Nachschubwegs von Italien über Süddeutschland und 
dann den Rhein hinunter nach den Spanischen Niederlanden. In Kauf 
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nehmen musste man dabei freilich, dass der Kriegseintritt Spaniens, so 
sehr er auch die Voraussetzungen für einen militärischen Erfolg ver-
besserte, die Ausweitung des böhmischen Konflikts nicht nur zu einem 
deutschen – das war er schon durch Friedrichs Annahme der böhmi-
schen Krone geworden –, sondern jetzt auch zu einem europäischen 
bedeutete. 

Im Juli 1620 begann der Feldzug, wobei Maximilian, was er danach nur 
noch selten und kurzfristig getan hat, höchstpersön lich das Komman-
do führte, wenn auch natürlich beraten von seinem Generalleutnant 
Johann Tserclaes von Tilly. Die Niederwerfung des protestantischen 
Adels in Oberösterreich, der sich dem Aufstand im Nachbarland ange-
schlossen hatte, gelang rasch; das Land blieb als Pfand für die Kriegs-
kosten unter bayerischer Besatzungsherrschaft. Dem Entschluss des 
Herzogs, danach eine rasche Entscheidung zu suchen, ist der überwäl-
tigende Sieg über die pfälzisch-böhmische Armee am Weißen Berg bei 
Prag am 8. November 1620 zu verdanken. Maximilians Hauptziel, die 
Aufrechterhaltung der Reichsverfassung und insbesondere des katho-
lischen Kaisertums und des Einflusses der geistlichen Reichsstände ge-
gen die vermuteten Absichten der von der Kurpfalz angeführten pro-
testantischen Bewegungspartei, war überraschend schnell und leicht 
erreicht.

Mit diesem eindeutigen Sieg der kaiserlich-katholischen Partei im ver-
fassungsrechtlichen und konfessionellen Konflikt in den habsburgi-
schen Erblanden war aber der Krieg keineswegs zu Ende. Dies lag teils 
an der mangelnden Bereitschaft Friedrichs V. zum bedingungslosen 
Verzicht auf die böhmische Krone, teils auf dem Beharren Maximilians 
auf dem Münchner Vertrag. Auch der Kaiser konnte von seinem Stand-
punkt aus eine Versöhnung mit dem Pfälzer nicht wünschen, denn 
dann wäre die Absicht, das Pfand Oberösterreich durch Übertragung 
der Oberpfalz auszulösen, hinfällig geworden. Nach der Eroberung 
dieses Territoriums hat Maximilian sich nicht gedrängt – Oberöster-
reich war ja wertvoller –, aber sein Wunsch, das vertraglich nicht ab-
gesicherte, sondern nur einseitig gegebene Versprechen der Kurüber-
tragung erfüllt zu sehen, nötigte ihn praktisch, weiter mit dem Kaiser 
zusammenzuarbeiten. 
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Der Weg zur bayerischen Kur
Am 29. Januar 1621 wurde in der dramatischen Entwicklung, die 
schließlich zum Übergang der fünften Kurwürde auf Bayern führen 
sollte, der erste rechtlich erforderliche Schritt vollzogen: Die Verhän-
gung der Reichsacht über Kurfürst Friedrich V. als Strafe für seine 
Annahme der böhmischen Königswürde aus den Händen der rebel-
lierenden protestantischen Stände. Nach einer freilich nicht ganz un-
strittigen Rechtsauslegung war Kaiser Ferdinand II. befugt, die damit 
frei gewordene Kur nach Belieben neu zu vergeben. 

Herzog Maximilian besetzte, Wünschen Ferdinands II. nachkommend 
und mit einem offiziellen kaiserlichen Auftrag ausgestattet, im Laufe 
des Septembers und Oktobers 1621 die Oberpfalz, um die Bedrohung 
Böhmens durch dort noch stehende pfälzische Soldtruppen auszuschal-
ten. Der Kaiser lohnte es ihm, indem er am 22. September 1621 Maxi-
milian mit der dem geächteten Friedrich V. aberkannten Kurwürde be-
lehnte, freilich zunächst nur in einer geheimen, vom Reichsvizekanzler 
Stralendorf – was absolut ungewöhnlich war – höchsteigenhändig ge-
schriebenen Urkunde. Aufgrund der fehlenden Öffentlichkeit blieb die 
Rechtsgültigkeit zweifelhaft (vgl. Kat.-Nr. 8).

Der Abzug der kläglichen Reste der Armee des Winterkönigs nach 
Westen, wo sie die Territorien der geistlichen Kurfürsten von Mainz, 
Trier und Köln belästigte, zog die Ligaarmee ebenfalls dorthin – und 
damit Bayern tiefer in die Konflikte der großen europäischen Mächte 
hinein, deren Interessen sich im Stromgebiet des Rheins trafen. Die Sie-
ge, die Tilly auf dem neuen Kriegsschauplatz errang, verbesserten aber 
auch die Voraussetzungen für eine öffentliche und damit rechtswirksa-
me Übertragung der Kurwürde auf Maximilian. Noch immer aber kos-
tete es den bayerischen Herzog einige Mühe, dem Kaiser die Zusage 
für eine öffentliche Belehnung abzuringen. Widerstände kamen von 
den evangelischen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, aber 
auch von Spanien, das wegen laufender Bündnisverhandlungen mit 
dem Schwiegervater Friedrichs V., König Jakob I. von England, die-
sen Schritt zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht wünschte. Zudem 
trat Maximilians eigener Schwager Herzog Wolfgang Wilhelm von 
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Pfalz-Neuburg als Konkurrent auf, wobei er sich auf die nähere Ver-
wandtschaft mit dem abgesetzten Friedrich V. berief. 

Auf dem Regensburger Fürstentag, zu dem der Kaiser außer den Kur-
fürsten auch einige wichtige Reichsfürsten auf den 10. Januar 1623 
geladen hatte, zu dem aber die Kurfürsten von Sachsen und Branden-
burg demonstrativ nur Gesandte schickten – der Kurfürst-Erzbischof 
von Trier tat dasselbe, allerdings wegen Krankheit –, sollte über die 
Neubelehnung entschieden werden. Maximilian erschien am 12. Ja-
nuar mit einem Gefolge von 400 Personen. Die Verhandlungen erwie-
sen sich jedoch als schwierig. Schließlich schlug der Erzbischof von 
Mainz als erster der Kurfürsten einen Kompromiss vor: Der bayeri-
sche Herzog solle belehnt werden, aber nur für seine Person, nicht für 
sein ganzes Haus. Maximilian stimmte dieser Lösung zu, aber nur, 
weil er dem Kaiser in Gesprächen unter vier Augen ein Zugeständnis 
darüber hinaus hatte abringen können: Am 24. Februar 1623 stellte 
Ferdinand II. eine geheime Obligation aus, in der er die Urkunde von 
1621 bekräftigte. Am Tag darauf erfolgte im Regensburger Bischofs-
hof die feierliche öffentliche Belehnung Maximilians, der allerdings 
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg und die Gesandten Sachsens 
und Brandenburgs fernblieben. Neben den Kurfürst-Erzbischöfen 
von Mainz und Köln, letzterer Maximilians Bruder, nahmen teil: die 
kurtrierischen Gesandten, der Erzbischof von Salzburg, die Fürst-
bischöfe von Regensburg, Eichstätt und Augsburg und als einziger 
prominenter Protestant der Landgraf von Hessen-Darmstadt. Auf 
den Belehnungsakt mit Ablegung des Lehnseides durch Maximilian 
und seiner Bekleidung mit Kurhut und Hermelinmantel folgte ein 
feierliches Bankett, bei dem der neue Kurfürst erstmals seines Amtes 
als Reichserztruchsess waltete und dem Kaiser Wasser und Handtuch 
reichte. Die prächtige, mit einer Goldbulle besiegelte Belehnungsur-
kunde vom selben Tage (vgl. Kat.-Nr. 9) erwähnt in Vollzug des in 
den vorangegangenen Verhandlungen festgelegten Kompromisses 
nur Maximilian selbst als Belehnten.
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Der Kampf um die Behauptung der Kurwürde
Maximilian hat seine Standeserhöhung über die Wiedergutmachung 
eines seinem Hause von Kaiser Karl IV. 1356 angetanen Unrechts hin-
aus immer auch als Zugewinn für die katholische Sache im Reich inter-
pretiert. Er ließ sie sogleich durch ein Mandat jedermann im Land be-
kanntgeben (vgl. Kat.-Nr. 10) und durch eine eigens aus diesem Anlass 
geprägte Münze für seine Zeitgenossen und die Nachwelt festhalten 
(vgl. Kat.-Nr. 11). Ebenso trug die Darstellung des neuen Kurfürsten 
mit den Abzeichen seiner Würde im Medium des Kupferstichs zur Po-
pularisierung dieses Erfolgs der Politik des bayerischen Herrschers bei 
(vgl. Kat.-Nr. 12).

Den neuen Rang zu behaupten, wurde nun zum wichtigsten Ziel der 
bayerischen Politik. Friedenspläne, die die Kurübertragung rückgängig 
gemacht hätten, lehnte Maximilian ebenso ab wie er politischen Projek-
ten gegenüber, die Bayern und die Liga in neue Feindschaften verwi-
ckeln konnten, misstrauisch blieb. Zu letzteren zählte insbesondere der 
von Spanien ausgehende Plan einer Habsburger-Liga, d.h. eines festen 
Bündnisses sämtlicher Linien des Hauses Österreich und der Katholi-
schen Liga mit besonderer Zielrichtung gegen die Republik der Nieder-
lande, gegen die Spanien seit 1621 wieder Krieg führte, aber potentiell 
auch gegen Frankreich, das – ohne selbst in den Krieg einzutreten – sich 
seit einiger Zeit bemühte, den vorherrschenden Einfluss Spaniens in 
Italien zu brechen. Dass der König von Frankreich auf die förmliche 
Mitteilung von der Verleihung der Kurwürde sofort mit einem Ant-
wortschreiben reagiert hatte, in dem der Titel „electeur“ enthalten war, 
wurde in München sehr wohlwollend registriert. Bündnisofferten des 
französischen Premierministers Kardinal Richelieu, die in den Jahren 
1624 bis 1627 an ihn herangetragen wurden, ist Maximilian aber ebenso 
vorsichtig ausgewichen wie den spanischen Angeboten.

Akuter als die Spannungen der westeuropäischen Mächte untereinan-
der bedrohte zunächst die Intervention des Dänenkönigs Christian IV. 
die Machtstellung, die Kaiser und Liga sich im Zuge der Verfolgung 
pfälzischer Parteigänger bis weit in den Norden Deutschlands hinein 
aufgebaut hatten. Wegen dieser dänischen Bedrohung ließ Maximilian 
trotz aller Skepsis gegenüber der spanischen Weltpolitik den Kontakt 
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nach Madrid nicht abreißen. Die Aufstellung einer schlagkräftigen kai-
serlichen Armee, was Maximilian zwecks eigener finanzieller Entlas-
tung seit langem gefordert hatte, unter dem Oberbefehl Wallensteins 
und deren Zusammenwirken mit der Ligaarmee ermöglichten dann 
allerdings eine rasche Niederwerfung Dänemarks. Auf dem Kurfürs-
tentag zu Mühlhausen in Thüringen im September 1627 wurde die 
unangefochtene Machtstellung von Kaiser und Liga durch die Aner-
kennung der bayerischen Kurwürde auch seitens der protestantischen 
Kurfürsten, die 1623 noch ferngeblieben waren, für jedermann sichtbar 
demonstriert. Am 4. März 1628 vollzog dann Ferdinand II. in rechts-
verbindlicher Form in einem neuen Lehenbrief die Belehnung der ge-
samten männlichen Nachkommenschaft Herzog Wilhelms V. mit der 
Kur und der bisher nur als Pfand in bayerischem Besitz befindlichen 
Oberpfalz (vgl. Kat.-Nr. 13). Dafür gab Maximilian Oberösterreich 
wieder heraus; Unstimmigkeiten im kaiserlich-bayerischen Verhältnis 
aufgrund der konkurrierenden Interessen von Landes- und Pfandherr 
waren damit erledigt.

Friedrich V. selbst und nach seinem Tod im Jahr 1632 sein ältester 
Sohn Karl Ludwig erkannten den Verlust des kurfürstlichen Ranges 
nie an, sondern versuchten von ihrem Exil in den Niederlanden und 
England aus immer wieder, europäische Mächte vor allem protes-
tantischer Konfession für ihre Rückerstattungsansprüche zu mobili-
sieren. Ohne eigene Machtmittel konnten sie aber nur als Bittsteller 
auftreten. Dagegen stellte Maximilian von Bayern mit seiner eigenen 
Armee eine Potenz im Kriegsverlauf wie im diplomatischen Ringen 
um den Frieden dar, auf deren Unterstützung der Kaiser nicht ver-
zichten konnte. Zugleich blieb er für die französische Regierung ein 
Faktor, den sie zur Förderung ihrer Interessen gewinnen wollte, so 
dass Frankreich seine 1623 sogleich erfolgte Anerkennung der Kur-
würde nie widerrief, wohl aber gegenüber dem schwedischen Bünd-
nispartner seit 1631 lange offen ließ, wieweit es die bayerische Positi-
on aktiv unterstützen würde.

Derweil weitete der Dreißigjährige Krieg sich aus den verschiedens-
ten Gründen auf immer mehr Teilnehmer aus. Schon der Kriegseintritt 
Schwedens 1630 hatte, andersgearteter Propaganda ungeachtet, mehr 
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mit dessen Hegemonialpolitik im Ostseeraum als mit den deutschen 
Konfessionskonflikten oder gar mit der Frage des Besitzes der fünften 
Kurwürde zu tun und spätestens mit dem offenen Kriegseintritt Frank-
reichs im Jahr 1635 waren alle Hoffnungen dahin, den Krieg irgendwie 
noch innerdeutsch beilegen zu können. Wenn aber europäische Mäch-
te wie Spanien, Frankreich, die Niederlande und Schweden auf dem 
Boden des Reiches Krieg führten, dann war auch klar, dass die Dau-
erhaftigkeit der Rangerhöhung Bayerns zum Kurfürstentum auch von 
ihrem Willen abhängig war, somit einer nicht allein reichs-, sondern 
auch völkerrechtlichen Anerkennung bedurfte.

Im Frühjahr 1644 wurde in Münster und Osnabrück der so lange er-
sehnte Friedenskongress endlich eröffnet. Da er sich wegen einer Fülle 
von Verfahrensfragen und Rangstreitigkeiten der Gesandten zunächst 
äußerst schleppend anließ, entsandte Kurfürst Maximilian im Frühjahr 
1645 seinen Beichtvater P. Johannes Vervaux SJ in geheimer Mission 
nach Paris. Hinsichtlich des einen Hauptpunktes seiner Instruktionen, 
nämlich des Vorschlags eines beschleunigt abzuschließenden Sepa-
ratfriedens Frankreichs mit dem Reich, also unter Ausschluss sowohl 
Spaniens wie Schwedens, holte sich der Pater beim Premierminister 
Kardinal Mazarin eine eindeutige Absage. Wohl aber fand er eine ge-
wisse Geneigtheit vor, bayerischen Interessen beim Friedensschluss 
Rechnung zu tragen, wenn Maximilian den Kaiser seinerseits zu Zu-
geständnissen an Frankreich bewegen würde. Dem Kaiser eben diese 
Konzessionsbereitschaft abzuringen, um so zum Frieden zu gelangen, 
wurde von nun an das vorrangige Ziel der Politik Maximilians. Inof-
fiziell schlüpfte er in die Rolle eines Vermittlers zwischen Paris und 
Wien. Ihren Höhepunkt fanden diese Bemühungen im Februar und 
März 1646, als unter dem Eindruck der bayerischen Drohung, einen se-
paraten Waffenstillstand abzuschließen, Kaiser Ferdinand III. seine Ge-
sandten auf dem Kongress anwies, der Abtretung der habsburgischen 
Teile des Elsass an Frankreich zuzustimmen. Als schließlich am 13. Sep-
tember 1646 ein vorläufiges kaiserlich-französisches Abkommen über 
die territoriale Friedensregelung abgeschlossen wurde, war dies ver-
bunden mit einer Zusage Frankreichs, sich für den Verbleib der Kur-
würde und der Oberpfalz bei Bayern einzusetzen. Dass die Pfalzgrafen 
die Rheinpfalz zurückerhalten und mit einer neuen achten Kurwürde 

Kl-Katalog70-Kurwuerde11.indd   22 31.01.2023   10:14:02



23400 Jahre Kurwürde

entschädigt werden sollten, hatten Bayern und Frankreich schon 1645 
vereinbart; der Kaiser, der zunächst einer abwechselnden Führung der 
Kurstimme den Vorzug hatte geben wollen, war unter bayerischem 
Druck für diese Lösung gewonnen worden. Offizielle Beschlüsse der 
Reichsstände beider Konfessionen im Sinne dieses Abkommens folgten 
im März und Anfang April 1647; am 7. dieses Monats stimmte auch 
Schweden zu. Der am 24. Oktober 1648 endlich unterzeichnete Westfä-
lische Friede (vgl. Kat.-Nr. 14) sicherte Bayern den Besitz der Kurwür-
de und der Oberpfalz durch internationale Verträge, die zugleich den 
Charakter eines Reichsgrundgesetzes hatten, auf Dauer. Die pfälzische 
Linie der Wittelsbacher erhielt eine neu geschaffene Kurwürde, aber 
an der rangmäßig letzten achten Stelle.

Kurfürst Maximilian von Bayern, der mittlerweile 75 Jahre alt war, 
durfte die Neubefestigung der vor 1618 kaum mehr funktionsfähigen 
Reichsverfassung als Erfolg betrachten, zumal die reichsrechtlichen 
Bestimmungen des Westfälischen Friedens die Macht des Kaisers be-
schränkten, die fürstlichen Freiheiten betonten und eine leichte Vor-
rangstellung des katholischen Elements bewahrten. Zwar beinhalteten 
die Regelungen von 1648 den Verzicht auf viele althergebrachte Rechts-
positionen der katholischen Reichsstände, aber das, was blieb, war 
weit besser abgesichert als zuvor, nicht zuletzt durch die bayerische 
Kurwürde, die die Mehrheit der eigenen Konfession im Kurfürstenrat 
ausbaute. Maximilians Witwe und Bruder als Regentin bzw. Kurad-
ministrator  für den minderjährigen Erben Ferdinand Maria waren 
vorsichtig genug, sich vom Kaiserhof eine beglaubigte Abschrift der 
kurpfälzischen Ratifikationsurkunde des Westfälischen Friedens (vgl. 
Kat.-Nr. 15) ausstellen zu lassen, um über einen dokumentarischen 
Nachweis des definitiven Verzichts der Pfälzer Wittelsbacher auf die 
fünfte Kurwürde zu verfügen. 

Als Kurfürst Maximilian I. am 27. September 1651 starb, war Bayern 
zwar trotz seiner zeitweise wichtigen europäischen Rolle im internatio-
nalen Maßstab eine Mittelmacht geblieben, aber immerhin als beinahe 
einziger deutscher Staat mit einem territorialen und rangmäßigen Ge-
winn aus dem Dreißigjährigen Krieg hervorgegangen.
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1 Von der Goldenen Bulle besaßen die bayerischen 
Herzöge nur eine Abschrift

Kopialbuch aus der Kanzlei Herzog Georgs des Reichen von Bayern-
Landshut, nach 1490

Die im Hausvertrag von Pavia von 1329 vorgesehene Beteiligung der 
bayerischen Linie des Hauses Wittelsbach an der Kurwürde mittels 
ihrer abwechselnden Ausübung war durch die Goldene Bulle Kaiser 
Karls IV. von 1356 zugunsten der Pfälzer Linie beseitigt worden. Kei-
ner der damals in München, Landshut und Straubing regierenden 
bayerischen Herzöge erhielt daher eine Ausfertigung dieser im Nach-
hinein als erstes und wichtigstes der „Fundamentalgesetze“ des Rei-
ches gerühmten Urkunde. Ihr Text war aber durch Abschriften auch 
an deren Höfen bekannt. Eine solche ist gleich am Anfang in einem 
Kopialbuch eingetragen, das in der Kanzlei Herzog Georgs des Rei-
chen von Bayern-Landshut durch Zusammenbinden von Abschriften 
verschiedener Urkunden, Satzungen, Mandate und Aktenstücke ge-

Kl-Katalog70-Kurwuerde11.indd   25 31.01.2023   10:14:02



26 Katalog

Übersicht der Kapitel der Goldenen Bulle  
(„Registrum bulle auree“)
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Beginn der Goldenen Bulle  
(„In nomine sancte et individue trinitatis ...“ [ohne Eingangshexameter])
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bildet wurde. Am Beginn des Eintrags steht eine Übersicht der Ka-
pitel der Goldenen Bulle. Diese begegnen als durch besonders ver-
zierte Schrift hervorgehobene Zwischenüberschriften im Text wieder. 
Die Gestaltung der Abschrift mit Initialen und großzügigem Layout 
zeugt von der hohen Wertschätzung, die die Goldene Bulle genoss.

Gerhard Immler

Kopialbuch, Papier, 581 Bl., 32 x 24 cm, 12 cm stark, in Halbleder zwischen hölzernen 
Buchdeckeln gebunden mit Metallschließen (eine fehlend) an Lederstreifen. Bayeri-
sches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Hofrat Registraturbücher 10.

Literatur: Marie-Luise Heckmann, Zeitnahe Wahrnehmung und internationale Aus-
strahlung. Die Goldene Bulle Karls IV. im ausgehenden Mittelalter mit einem Aus-
blick auf die frühe Neuzeit (mit einem Anhang: Nach Überlieferungszusammenhang 
geordnete Abschriften der Goldenen Bulle). In: Ulrike Hohensee – Mathias Lawo – 
Michael Lindner (Hrsg.), Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung – Konzeption. 
Band II (Berichte und Abhandlungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Sonderband 12), Berlin 2009, S. 933–1042. – Bernd-Ulrich Hergemöl-
ler, Goldene Bulle, 1356, publiziert am 8.3.2010. In: Historisches Lexikon Bayerns, 
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Goldene_Bulle,_1356 (12.12.2022).
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2 Aus Bayern oder von der Pfalz?

Abhandlung „Ain kurtze unterricht, wie die chur und wal erstlich an 
das furstenthumb Bayrn chomen ist“, [1519]

Die Denkschrift des Münchner Hofrats und ersten namentlich ge-
nannten bayerischen Archivars Augustin Kölner über die Wurzeln der 
bayerischen Kurstimme fügt sich ein in die Reihe der historiographi-
schen Schriften, mit denen er im Auftrag der bayerischen Herzöge die 
Rechte und den Rang der Dynastie untermauerte. Kölner stützt sich 
auch bei dieser Abhandlung vor allem auf Urkunden, die im Münch-
ner Briefgewölbe lagen und auf die er regelmäßig verweist. Er bettet 
die Ansprüche der bayerischen Wittelsbacher auf die Kurstimme ein 
in eine chronologische Aufzählung von Privilegien und Urkunden, 
die bereits vor dem Übergang des Wahlrechts an das Haus Wittels-
bach einsetzen und die dessen hohen Rang belegen sollen. Zu diesem 
Zweck führt Kölner die Übertragung der Grafschaften Neuburg am 
Inn und Schärding an die Wittelsbacher 1248 und deren Ernennung 
zu Vögten des Domstiftes Bamberg 1251 an. Nur ein ranghoher Fürst 
kann die Vogtei über ein kaiserliches Domstift wahrnehmen. Daran 
anschließend fügt er zwei Absätze ein, in denen er betont, dass „negst 
bemelter Otto Churfurst, die Nider unnd Oberpfaltz sambt dem Bayr-
lanndt wie vor stet zusambracht“ und dass zwischen dessen Söhnen, 
den Herzögen Ludwig [II.] und Heinrich [XIII.], wegen der Kurstim-
me Irrungen entstanden seien, die König Rudolf I. 1275 gemäß der 
abschriftlich beiliegenden Urkunde entschieden habe.

Von Bedeutung ist dabei, dass die Kurwürde bereits vor der Teilung 
des Herzogtums an Bayern kam und erst in Folge der Teilung mit der 
Oberpfalz an die Pfälzer Linie der Wittelsbacher überging. Augustin 
Kölner geht hier geschickt vor: Er verwendet für Herzog Otto II. den 
Titel Kurfürst, lässt aber offen, woher dieser stammt. Dass Otto durch 
Heirat die Pfalzgrafschaft bei Rhein erworben hat, wird erst wesent-
lich später erwähnt. Diesem Absatz schließen sich mehrere, ebenfalls 
mit Dokumenten aus dem Münchner Briefgewölbe belegte Ausfüh-
rungen zur Entwicklung der Wahl unter den Kaisern Ludwig IV. und 
Karl IV. an. Kölner vertritt dabei die Auffassung, dass Karl IV. und die 
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Pfälzer Wittelsbacher die im Hausvertrag von Pavia 1329 geregelte al-
ternierende Ausübung der Kurstimme willentlich nicht beachtet und 
damit unrecht gehandelt hätten.

Elisabeth Weinberger

Band, Papier, 197 Bl., 31 x 23,5 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äuße-
res Archiv 1172, fol. 168–179‘.

Literatur: Klaus Kopfmann, Augustin Kölner, Sekretär und Archivar am Hof der 
Münchner Herzöge an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. In: Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 69 (2006) S. 467–506.
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3 Interner Streit im Hause Pfalz entfacht die Diskus-
sion um die Kur aufs Neue

Abhandlung „Kurtze Anzeig, daß dem durchleuchtigsten, hochge-
bornen Fürsten unnd Herrn, Herrn Philipps Ludwigen Pfaltzgraven 
bey Rhein ... die Titel unnd Administration uber die ... Churfürstliche 
Pfaltzgrävische pupillen ... allein zustendig seie“, 1610

Seit der reichsrechtlich verbind-
lichen Festlegung der Kurstim-
men durch die Goldene Bulle 
gab es immer wieder Bemühun-
gen von Seiten Bayerns, eigene 
Ansprüche geltend zu machen. 
Einen Ansatzpunkt bot dabei die 
Nachfolge Friedrichs V. als pfäl-
zischer Kurfürst im Jahr 1610, 
deren Legitimität durch Bayern 
infrage gestellt wurde. Da Fried-
rich beim Tod seines Vaters noch 
minderjährig war, entbrannte 
auch ein Streit um die Vormund-
schaft und die Regentschaft in 
der Kurpfalz. Anspruch darauf 
erhob vor allem Pfalzgraf Phil-
ipp Ludwig von Pfalz-Neuburg, 
der als ältester Sohn Pfalzgraf 
Wolfgangs von Pfalz-Zweibrücken und Pfalz-Neuburg nächster 
männlicher Erbe Friedrichs war. Bereits 1601 hatte er die Forderung 
der kurpfälzischen Regierung, als Gegenleistung für die Anerken-
nung seiner Administration das reformierte Bekenntnis in der Pfalz 
zu garantieren, abgelehnt. Seine Ansprüche ließ er in einer Denk-
schrift publizieren, die bei Jakob Winter in Lauingen gedruckt wurde.

Philipp Ludwig begründete seine Rechte vor allem mit der Goldenen 
Bulle Kaiser Karls IV., in deren Kapitel VII Erbschaft, Vormundschaft 
und Administration abgehandelt werden, sowie mit deren Bestä-
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tigung durch Kaiser Sigismund. Die Vormundschaft und Admini-
stration wird darin dem ältesten Bruder des verstorbenen Kurfürsten 
übertragen. Dieses Recht kann auch nicht durch ein Testament auf-
gehoben werden. Als weitere Rechtsgrundlagen wird auf die Erbver-
träge des kurfürstlichen und fürstlichen Hauses Pfalz aus den Jahren 
1545, 1551, 1553 und 1557 verwiesen, in denen die Erbfolge der Kur-
pfalz innerhalb des Hauses entsprechend der Ordnung der Goldenen 
Bulle geregelt wird. Als vierter Rechtsgrund wird das Herkommen 
angeführt. Kurfürst Ludwig IV. von der Pfalz habe zwar Kurmainz 
und Herzog Ulrich von Württemberg zu Vormündern bestimmt, die 
Vormundschaft wurde tatsächlich aber nicht von diesen, sondern 
von Ludwigs Bruder Friedrich ausgeübt. Auch Pfalzgraf Johann Kasi-
mir habe als Bruder des verstorbenen Kurfürsten die Vormundschaft 
über Friedrich IV. nach dem Tod seines Vaters Ludwig übernommen 
und sei auch vom Kaiser belehnt worden.

Die Bemühungen Pfalzgraf Philipp Ludwigs waren allerdings er-
folglos. Kurfürst Friedrich IV. hatte bereits 1602 die calvinistischen 
Pfalzgrafen von Zweibrücken zu Vormündern und Kuradministra-
toren bestimmt. Pfalzgraf Johann II. von Zweibrücken empfing 1610 
als Vormund den Kurprinzen in Heidelberg. Philipp Ludwigs Sohn 
Wolfgang Wilhelm dagegen, der in die Kurpfalz geeilt war, wurde 
der Zutritt in die Stadt Heidelberg verwehrt. Kaiser Matthias hielt 
sich aus dem Streit heraus und belehnte bereits 1613 den noch min-
derjährigen Kurprinzen. Der bayerische Herzog Maximilian nutzte 
diesen Streit, um seine Ansprüche auf die Pfälzer Kurwürde zu be-
kräftigen.

Claus Mannsbart

Druck, 120 S., 21 x 17 cm, mit Pergament überzogener Pappeinband, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Amtsbibliothek 4° E 475.

Literatur: Volker Press, Calvinismus und Territorialstaat, Regierung und Zentral-
behörden der Kurpfalz 1559–1619 (Kieler Historische Studien 7), Stuttgart 1970, S. 
422 ff. – Peter Bilhöfer, „Außer Zweifel ein hoch verständiger Herr und Tapferer Ka-
valier“, Friedrich V. von der Pfalz – eine biografische Skizze. In: Der Winterkönig, 
Katalog der Ausstellung (Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 
46/03), Augsburg 2003.
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4 Knackpunkt Goldene Bulle: Verteidigung des Kur-
pfälzer Testaments

Abhandlung „De legitima tutela curaq[ue] electorali Palatina, ex in-
tegro ad auream Caroli IIII. Imp[eratoris] bullam commentario Mar-
quardi Freheri desumtus locus“, 1611

Der kurpfälzische Geheime Rat, Diplomat und Rechtsgelehrte Mar-
quard Freher (1565–1614) verfasste im Auftrag seines Fürsten zahl-
reiche gelehrte staatsrechtliche Schriften und Gutachten. Er beteiligte 
sich so auch am Kuradministrationsstreit, der nach dem Tod Kurfürst 
Friedrichs IV. von der Pfalz am 8. September 1610 entflammte. Nach 
seinem Tod griff die vom Kurfürsten testa mentarisch verfügte Vor-

mundschaftsregelung, 
da sein Sohn Fried-
rich V. (1596–1632) 
erst 14 Jahre alt war: 
Der Calvinist Johann 
II. von Pfalz-Zweibrü-
cken übernahm gemäß 
Testament Vormund-
schaft und Adminis-
tratorenamt. Philipp 
Ludwig von Pfalz-
Neuburg, lutherischen 
Bekenntnisses und der 
nächste Verwandte 
des noch unmündigen 
Friedrich V., gab je-
doch seine Ansprüche 
nicht auf. Er berief sich 
auf das Kapitel VII der 
Goldenen Bulle von 
1356, das die Nach-
folge der Kurfürsten 
regelte, und die dar-
in fixierten Rechte als 
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nächster Verwandter. Freher untermauerte mit juristischen Argu-
menten die Heidelberger gegen die pfalz-neuburgische Position. 

Die Schrift „De legitima tutela“ erschien zuerst in knapper Form mit 
20 Seiten im Jahr 1611 in Heidelberg und im gleichen Jahr in einer 
zweiten Auflage, die dem zweibrückischen Kuradministrator Johann 
gewidmet und mit 95 Seiten erheblich erweitert war, u.a. um den Ab-
druck des Wortlauts von Kapitel VII der Goldenen Bulle. Frehers Ziel 
war es, mit seiner Argumentation die Legitimität des von Kurfürst 
Friedrich IV. aufgerichteten Testaments zu beweisen. Er leitete aus 
dem Römischen Recht ab, dass ein Testament stets der gesetzlichen 
Regelung vorgehe. Auch ein Kurfürst dürfe frei testieren. Er sah da-
her die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. in ihren gesetzlichen Bestim-
mungen zur Vormundschaft durch ein Testament abänderbar. 

Die Argumentation Frehers spielte unbeabsichtigt Herzog Maximili-
an von Bayern in die Hände: Die Bedeutung der als Reichsgrundge-
setz hochangesehenen Goldenen Bulle war nun aus bayerischer Sicht 
relativiert und bot eine Angriffsfläche gegen die dort festgeschriebe-
ne pfälzische Kurwürde. Obwohl Freher bereits in anderen Schriften 
die Auffassung vertreten hatte, dass die Kurwürde reichsrechtlich 
eng mit den Rechten und Würden des Pfalzgrafen verbunden war, 
war die Schrift „De legitima tutela curaque electorali Palatina“ der 
Auslöser eines Gelehrtenstreits.

Susanne Wolf

Druck, 20 S., 19,6 x 15 cm, an 2 Seiten beschnitten, als Beiband 4 enthalten in einem 
Sammelband, 20 x 15 cm, mit Pergament überzogener Pappeinband, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Amtsbibliothek 4° E 479.

Literatur: Brigitte Schwan, Das juristische Schaffen Marquard Frehers (1565–1614) 
(Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
in Speyer 74), Speyer 1984, S. 40–47.
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5 Bayerns Argumentation im publizistischen Kampf 
um die Kurwürde

Abhandlung „Antithesis Ad Clariss[imi] Viri Marquardi Freheri etc. 
Assertionem de Palatino Electoratu“, 1612

Als Reaktion auf Frehers Kommentar zur Goldenen Bulle von 1611 
veröffentlichte im Februar des Folgejahres der bayerische Geheim-
ratssekretär und Vorstand des herzoglichen Archivs, Christoph Ge-
wold, seine „Antithesis ad Clariss. Viri Marquardi Freheri”. Damit 
wurde die publizis-
tische Auseinander-
setzung um die Kur 
wieder angefacht, 
die sich zumindest 
bis in die erste Hälf-
te des 16. Jahrhun-
derts zurückverfol-
gen lässt. 

Den juristisch ge-
prägten Ausführun-
gen Frehers zuguns-
ten der pfälzischen 
Kurwürde tritt Ge-
wold mit histori-
schen Argumenten 
zur Untermauerung 
des bayerischen An-
spruchs entgegen. 
Er vertritt die These, 
dass das Wahlrecht, 
das Vikariatsamt 
und das Erztruch-
sessenamt bezie-
hungsweise die 
Kurwürde eng mit 
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dem Herzogtum Bayern verbunden seien („Electorale ius, officium 
Vicariatus et archidapiferiae, seu dignitatem Electoriam Ducatui Ba-
variae cohaerere atque connexa esse”). Er knüpft hier an eine im Jahr 
1608 neu aufgelegte Schrift von Simon Schard († 1573) an, in welcher 
dieser eine seit jeher enge Verbindung von Kurwürde und Erzämtern 
betont. Zur Absicherung seiner Aussagen führt Gewold unter ande-
rem verschiedene Urkunden aus der Zeit vor der Goldenen Bulle an, 
die in einem Quellenanhang auch zitiert werden. In allen Beispielen 
findet ein pfälzisches Kurrecht keine Erwähnung. Besondere Bedeu-
tung misst Gewold hierbei einer von König Rudolf I. auf dem Augs-
burger Hoftag ausgestellten Urkunde vom 15. Mai 1275 zu, derzufol-
ge die Kurwürde „ratione ducatus ... ex antiquo”, also seit alter Zeit, 
Bayern zustehe. 

Der Schlagabtausch zwischen Freher und Gewold wurde bis zum 
Tod des Ersteren 1614 fortgesetzt. Den Schlusspunkt unter diese Kon-
troverse setzte Gewold schließlich 1616 mit seinem Werk „De Sacr. 
Rom. Imperii Septemviratu Commentarius”.

Genoveva Rausch

Druck, 20 S., 22 x 18 cm, mit Pergament überzogener Pappeinband, enthalten in: 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Amtsbibliothek 4° E 480.

Literatur: Anton Dürrwächter, Christoph Gewold. Ein Beitrag zur Gelehrtenge-
schichte der Gegenreformation und zur Geschichte des Kampfes um die pfälzische 
Kur, Freiburg im Breisgau 1904. – Hubert Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. 
Kurfürst Maximilian I., Katalog der Ausstellung in der Residenz in München 12. Juni 
– 5. Oktober 1980 (Wittelsbach und Bayern II/2), München-Zürich 1980. – Christo-
pher Pfaffel, Bayerns Weg zum Kurfürstentum. Vom Münchner Vertrag 1619 zum 
Westfälischen Frieden. Eine Ausstellung des Fachbereichs Archiv- und Bibliotheks-
wesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Bayerisches Haupt-
staatsarchiv, 23. Juli – 10. September 2019, München 2019.
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6 Herzog Maximilians Archivar begründet Bayerns 
Ansprüche auf die Kur

Abhandlung „De Sacr[i] Rom[ani] Imperii septemviratu commenta-
rius“, 1616

Mehr als gelehrtes Werk denn als juristische und politische Streit-
schrift präsentiert sich Christoph Gewolds „De Sacr. Rom. Imperii 
septemviratu commentarius“. Er referiert darin zunächst ausführlich 
die zu seiner Zeit bekannten Hypothesen über den Ursprung des Kur-
kollegs, der in einer Einsetzung durch bedeutende Kaiser und Köni-
ge von Karl dem Großen bis zu Rudolf I. gesehen wurde. Er selbst 
entschied sich unter Berufung auf zahlreiche mittelalterliche Autoren 
für eine Zuschreibung an Kaiser Otto III. (reg. 983–1002) unter Be-
teiligung des zeitge-
nössischen Papstes 
Gregor V. (reg. 996–
999). Papst Leo III. 
(reg. 795–816) habe 
durch die Krönung 
Karls des Großen 
das Kaisertum von 
den Griechen auf 
die Franken übertra-
gen. Im Anschluss 
daran habe Kaiser 
Otto III. seine Ent-
scheidung, die Wahl 
des Römischen Kö-
nigs und künftigen, 
aber vom Papst erst 
noch zu krönenden 
Kaisers den Inha-
bern der höchsten 
Ämter des Reiches 
anzuvertrauen, von 
Gregor V. bestäti-
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gen lassen. Diese aber seien neben den drei rheinischen Erzbischöfen 
als Erzkanzlern für Deutschland, Italien und Burgund die Inhaber 
der vier weltlichen Erzämter. Da aber der Herzog von Bayern un-
ter Kaiser Otto III., wie Gewold unter Berufung auf eine Stelle in der 
Chronik des Thietmar von Merseburg (975/976–1018) argumentiert, 
Erztruchsess gewesen sei, und König Rudolf I. die Kur den Herzö-
gen von Bayern zuerkannt habe, liege der Ursprung der pfälzischen 
Kurwürde in Bayern und sei keineswegs an das pfalzgräfliche Terri-
torium am Rhein gebunden.

Das Frontispiz des Werks verbildlicht Gewolds Theorie: Die päpst-
liche Tiara schwebt über der Kaiserkrone, die über einer Weltkugel 
platziert ist, die den universalen Anspruch des Kaisertums symboli-
siert. Darunter erscheinen die Wappen der sieben Kurfürsten in un-
gewöhnlicher Reihenfolge: links hinten das des Erzbistums Mainz, in 
der Mitte der Schild des Königreichs Böhmen, vorne das bayerische 
Rautenwappen unter Verzicht auf die übliche Vierung mit dem pfäl-
zischen Löwen, vorn in der Mitte das Wappen des Erzbistums Trier, 
rechts daneben das von Brandenburg, weiter hinten die von Sachsen 
und Köln. Über den Wappen sind Säulen zu sehen, was auf die tradi-
tionelle Ausdrucksweise von den Kurfürsten als „Säulen des Reiches“ 
Bezug nimmt. Gewidmet hat Gewold sein Werk Papst Paul V., Kaiser 
Matthias und den Kurfürsten, die er aber nicht namentlich aufzählt.

Gerhard Immler

Druck, 199 S., 19,5 x 15 cm, gebunden in Pergament mit schwarzer Prägung auf vor-
der- und rückseitigem Deckel. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Amtsbibliothek 4° G 
148a.

Literatur: Dieter Albrecht, „Gewold, Christoph“. In: Neue Deutsche Biographie, 
Band 6, Berlin 1964, S. 355. – Armin Wolf, Kurfürsten, publiziert am 9.5.2011. In: 
Historisches Lexikon Bayerns, http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Kur-
fürsten (21.11.2022). 
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7 Die politische Grundlage: Der Münchner Vertrag 
von 1619

Bündnisvertrag zwischen Kaiser Ferdinand II. und Herzog Maximili-
an I. von Bayern, 8. Oktober 1619

Nach dem Ausbruch eines Aufstands der protestantischen Stände in 
Böhmen im Mai 1618 und seiner Absetzung als amtierender König 
von Böhmen im August 1619 suchte Kaiser Ferdinand II. im Herbst 
1619 Unterstützung bei seinem Schwager Herzog Maximilian I. von 
Bayern. Im Vertrag von München vom 8. Oktober 1619 machte er Ma-
ximilian weitreichende Zugeständnisse, um sich dessen notwendiger 
militärischer Hilfe im Kampf gegen die aufständischen Böhmen zu 
versichern. Maximilian erhielt die unbeschränkte Befehlsgewalt über 
die katholische Liga, zudem eine Zusage über die volle Erstattung 
aller Kriegskosten, die Bayern über seine Beiträge zur Liga hinaus 
zu leisten hatte. Ferdinand stellte zusätzlich in Aussicht, dass Bayern 
alle im Verlauf des Krieges eroberten Gebiete bis zur Begleichung der 
Schulden als Pfand behalten dürfe. Nur mündlich versprach er da-
gegen die Übertragung der Kurwürde von der pfälzischen Linie auf 
die bayerische Linie der Wittelsbacher, falls der amtierende Kurfürst 
Friedrich V. eine Niederlage erleiden und geächtet werden sollte.  
Ein eigenhändiger Randvermerk Ferdinands II. auf einem gut zwei 
Jahre später entstandenen Brief vom 14. Oktober 1621 an den spani-
schen Staatsrat Zuñiga beweist, dass er die Kurwürde auf Veranlas-
sung Spaniens angeboten hatte, da die spanischen Habsburger eine 
Unterstützung der niederländischen Protestanten durch Friedrich V. 
unter allen Umständen verhindern wollten. Deshalb war die Übertra-
gung des sog. Privilegium de non appellando illimitatum durch den 
Kaiser an Maximilian am 16. Mai 1620, also ein knappes halbes Jahr 
vor der Niederlage Friedrichs V. in der Schlacht am Weißen Berg, ein 
weiterer Schritt auf dem Weg hin zur Kurwürde. Maximilian wurde 
damit zum obersten Gerichtsherrn in seinem Herzogtum, ein Privi-
leg, das bis dahin nur Kurfürsten genossen hatten. Kein bayerischer 
Untertan durfte sich künftig mehr an ein Reichsgericht wenden. Zu-
sammen mit dem bereits 1362 erteilten Privilegium de non evocando, 
dem Verbot, Gerichtsverfahren aus Bayern an ein kaiserliches Gericht 
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zu ziehen, hatte Bayern damit schon vor Übertragung der Kurwürde 
zwei wichtige Privilegien erlangt, die den Kurfürsten in der Golde-
nen Bulle von 1356 zugestanden worden waren. 

Monika von Walter
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Urkunde, lat., Papier, 4 Bl., 32,5 x 20,5 cm, mit eigenhändigen Unterschriften und 
Siegeln Kaiser Ferdinands II. und Herzog Maximilians I. von Bayern. Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Dreißigjähriger Krieg Akten 11.

Literatur: Aus 1200 Jahren. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigt seine Schätze 
(Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 11), München 1986, S. 186. 
– Christopher Pfaffel, Bayerns Weg zum Kurfürstentum. Vom Münchner Vertrag 
1619 zum Westfälischen Frieden. Eine Ausstellung des Fachbereichs Archiv- und Bi-
bliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, 23. Juli – 10. September 2019, München 2019.
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8 Rechtsunwirksam, aber politisch bindend:  
Die kaiserliche Geheimbelehnung Maximilians 
mit der Kurwürde

Urkunde über die Geheimbelehnung Herzog Maximilians von Bay-
ern mit der Kurwürde, 22. September 1621

Seit der Erklärung der Reichsacht über Friedrich V. von der Pfalz war 
die fünfte Kurstimme vakant. Eine öffentliche Belehnung Maximili-
ans auf einer Reichsversammlung mindestens in Form eines Kurfürs-
tentages setzte aber die Zustimmung der übrigen Kurfürsten, auch 
der protestantischen von Sachsen und Brandenburg, voraus. Deren 
Fehlen und das vom päpstlichen Nuntius in Wien unterstützte Drän-
gen des aus München nach Wien entsandten Kapuzinerpaters Hya-
zinth von Casale ließen Kaiser Ferdinand II. zu einer ungewöhnlichen 
Entscheidung greifen: Er belehnte den bayerischen Herzog mit einer 
Urkunde vom 22. September 1621, von deren Existenz am Kaiserhof 
nur drei weitere Personen wussten und die der Empfänger ebenfalls 
sorgfältig geheim halten sollte. Damit fehlte ihr die im Lehenrecht zur 
Rechtswirksamkeit erforderliche Öffentlichkeit des Belehnungsaktes, 
doch politisch bekräftigte der Kaiser sein bisher nur mündliches Ver-
sprechen und gab Maximilian über dieses ein unwiderlegliches Be-
weisstück in die Hand.

Gerhard Immler

Urkunde, Papier, 6 Bl., 32 x 21 cm, mit aufgedrücktem Oblatensiegel, vom Reichs-
hofratsvizepräsidenten Peter Heinrich Freiherr von Stralendorf von eigener Hand 
verfasst mit eigenhändiger Unterschrift des Kaisers. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 
Kurbayern Urkunden 1624.

Druck: Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges NF: Die Politik 
Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651 Bd. I,2: Januar 1621 
– Dezember 1622, bearb. v. Arno Duch, München-Wien 1970, Nr. 123 II, S. 371–375.

Literatur: Dieter Albrecht, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998, 
S. 354.
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9 Mit aller gebührenden Feierlichkeit, aber nur für 
Maximilian I. persönlich: Die Belehnungsurkunde

Belehnungsurkunde des Kaisers Ferdinand II. für Herzog Maximili-
an von Bayern mit der Kurwürde, 25. Februar 1623

Wie die Geheimbelehnung von 1621, aber in sehr stark verkürzter 
Form, erwähnt die Urkunde vom 25. Februar 1623 zunächst die Äch-
tung Friedrichs V. als Voraussetzung für die Neuverleihung der Kur. 
Diese überträgt der Kaiser an Herzog Maximilian persönlich, dessen 
Verdienste um Kaiser und Reich hervorgehoben werden. Die Erblich-
keit der Kurwürde wird nicht erwähnt; dagegen wird den Kindern 
des Geächteten, seinem Bruder Philipp Ludwig und dem Herzog 
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg vorbehalten, ihre „prätendier-
ten“ Rechte gütlich oder gerichtlich geltend zu machen. Durch die 
Nennung von hochrangigen Zeugen (Kurfürst-Erzbischöfe Johann 
von Mainz und Ferdinand von Köln, Erzbischof Paris von Salzburg, 
Bischof Albrecht von Regensburg, die Landgrafen Ludwig und Ge-
org von Hessen-Darmstadt, die kurfürstlich-trierischen Gesandten) 
wird die im Lehenrecht wichtige Öffentlichkeit des Belehnungsakts 
hervorgehoben. Die Besiegelung kaiserlicher Lehenurkunden mit ei-
ner Goldbulle ist sehr ungewöhnlich und geht vermutlich auf einen 
Wunsch Maximilians zurück, der damit mit den Besitzern einer der 
Ausfertigungen der Goldenen Bulle von 1356 gleichziehen konnte. 
Datiert ist die Urkunde trotz ihrer Ausfertigung in der protestanti-
schen Reichsstadt Regensburg nach dem Gregorianischen Kalender.

Dass trotz des Rechtsvorbehalts in der öffentlichen Belehnungsur-
kunde die Kur erblich der bayerischen Linie bleiben solle, hatte Kai-
ser Ferdinand II. am Tag zuvor erneut in einem heimlichen Verspre-
chen zugesagt.

Gerhard Immler
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Urkunde, Pergament, 58 x 70 cm, an Goldfäden angehängte kaiserliche Goldbulle 
mit Thronsiegel auf der Vorder- und Adlersiegel auf der Rückseite (Durchmesser: 
10 cm) und mit eigenhändigen Unterschriften Kaiser Ferdinands II. und des Reichs-
erzkanzlers Erzbischof Johann von Mainz (unter der Plika) und des Kanzleibeamten 
Bucherl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Urkunden 22118.

Literatur: Hubert Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Ka-
talog der Ausstellung in der Residenz in München 12. Juni – 5. Oktober 1980 (Wittels-
bach und Bayern II/2), München-Zürich 1980, S. 354. – Dieter Albrecht, Maximilian I. 
von Bayern 1573–1651, München 1998, S. 570–572.
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10 Maximilian I. führt seinen neuen Titel ein

Revers Maximilians I. über die kaiserliche Belehnung mit der Kur-
würde, 26. Februar 1623

„Wir, Maximilian, Pfaltzgrave bey Rhein, Hertzog in Ober und Nie-
der Bayern, des Heyligen Römischen Reichs Ertztrucksess und Chur-
fürst etc.“ – so nannte sich der erst am Tag zuvor mit der fünften 
Kurwürde und dem damit verbundenen Erztruchsessenamt belehnte 
Maximilian I. von Bayern fortan. 

Mit diesem neuen Titel beginnt Maximilians Bestätigungsurkunde, 
ein sogenannter Revers, zur kaiserlichen Belehnungsurkunde vom 
Vortag. Dass der Empfänger einer Urkunde diese bestätigte und sich 
verpflichtete, alle darin enthaltenen Bestimmungen einzuhalten, war 
üblich; ungewöhnlich ist, dass ein solcher Revers gedruckt wurde. 
Das vorliegende Stück ist das einzige bisher bekannte gedruckte Ex-
emplar.

Der Revers berichtet, dass Kaiser Ferdinand II. am Vortag die vom 
Vorbesitzer Pfalzgraf Friedrich V. wegen seiner Verbrechen verwirkte 
Kurwürde der Pfalz und das Reichserztruchsessenamt des Heiligen 
Römischen Reichs durch Lehenbrief auf Maximilian übertragen hat. 
Der Kaiser habe erklärt, dass die Ansprüche der anderen Anwärter 
auf diese Kurwürde so schnell nicht geklärt werden könnten, dass 
aber die Kurwürde nicht solange unbesetzt und das Kurfürstenkolle-
gium unvollständig bleiben könnte. Also habe er Maximilian wegen 
seiner großen Verdienste mit der Kurwürde belehnt. Wegen der Vor-
behalte des Königs von England, anderer Herrscher, Kurfürsten und 
Reichsstände solle über die Ansprüche der Kinder Pfalzgraf Fried-
richs und sonstiger Anwärter bei einer Zusammenkunft an einem 
geeigneten Ort verhandelt und nötigenfalls ein Gerichtsverfahren 
eingeleitet werden; die Rechte des Kurfürstenkollegs sollten dabei 
keinesfalls verletzt werden. Falls Verhandlungen oder Prozess zu-
gunsten der Kinder Pfalzgraf Friedrichs oder anderer Anwärter aus-
gehen, soll die Kurwürde nach dem Tod Maximilians an diese fallen. 
Auffälligerweise sind die Rechtsvorbehalte zugunsten Dritter hier 
eingehender verklausuliert als im Lehenbrief selbst.
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Der Druck des Reverses erfolgte wohl in Regensburg, wo sich Ma-
ximilian noch aufhielt. Das vorliegende Exemplar stammt offenbar 
aus der Überlieferung der bayerischen Zentralbehörden, denen es 
zur Information mitgeteilt worden war. Groß kann die Auflage nicht 
gewesen sein; offenbar hat selbst Maximilians wichtigster Konkur-
rent um die Kurwürde, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, nur 
Abschriften besessen.

Da nicht nur die bayerische Zentralverwaltung, sondern auch alle 
Gerichte und sonstigen Behörden im Land über den neuen Titel ih-
res Landesherrn informiert werden mussten, ergingen laut einem 
Verzeichnis der Bayerischen Generalverordnungen (Kurbayern Hof-
kammer Bände 1360, S. 315) am 4. März 1623 handschriftliche Anwei-
sungen, der bisherigen landesherrlichen Titulatur in Zukunft „das 
ch(urfürstliche) Praedicat beyzufügen“. Fortan begannen alle landes-
herrlichen Weisungen an die Untertanen mit: „Von Gottes Gnaden 
Wir Maximilian, Pfalzgraf bey Rein, Herzog in Ober- und Niderbai-
ern, des Heiligen Römischen Reichs Erztruchseß und Churfürst“.

Alexandra Scharmüller

Druck, Doppelblatt mit 2 bedruckten S., ca. 30 x 18 cm, Bayerisches Hauptstaatsar-
chiv, Kurbayern Mandatensammlung 1623 Februar 26.

Literatur: Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges NF: Die Poli-
tik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651 Bd. I,2: Januar 1621 
– Dezember 1622, bearb. v. Arno Duch, München-Wien 1970, S. 374 Anm. 1.
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11 Der Kurhut verbreitet sich als Münzbild im Land

Reichstaler mit Kurhut Maximilians I., o.O., o. J. [Amberg 1623]

Die neuen Machtverhältnisse in der Oberpfalz manifestierten sich 
rasch im Massenmedium des Münzbildes: Noch 1623 entstanden in 
Amberg Reichstaler, auf deren Rückseiten am oberen Rand ein klei-
ner Kurhut prangt. Mittig platziert findet sich ein kleiner Reichsapfel 
im Schild – das Amtszeichen des Reichserztruchsessen (archidapfer). 
Denn ein jeder Kurfürst hatte das Recht, bei hohen zeremoniellen An-
lässen wie etwa Krönungen eines der obersten Hofämter des Reichs 
auszuüben. Als Hauptbildelement erscheint das viergeteilte bayeri-
sche Wappen. Direkt darunter verlaufen die Glieder einer Kette; ihr 
Anhänger, ein Widderfell (Vlies), ragt unten in die Umschrift hinein. 
Diese Bildgestaltung sorgte für Symmetrie mit dem Kurhut am obe-
ren Münzrand. Zudem betonte die Kette des Ordens vom Goldenen 
Vlies die unverbrüchliche Treue Maximilians zum Haus Habsburg 
und zur katholischen Kirche. 

Die Münzvorderseite zeigt einen Doppeladler mit Krone und der Ti-
tulatur Kaiser Ferdinands II., wie es den Vorgaben der Reichsmünz-
ordnung entsprach. 

Bildumschrift: 
FERDINANDVS : II : ROMANORVM : IMPERATOR :  :
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Die Bildumschrift auf der Rückseite führt den Namen und den seit 
1623 erweiterten Titel Maximilians I. in abgekürzter Form an:

MAX : COM : P : RHE : VT : BA – V : DVX : S : R : I : AR : ET : EL : 

(Maximilianus Comes Palatinus 
Rheni utriusque Bavariae Dux 
Sacri Romani Imperii Archidapi-
fer et Elector)

Der Silbertaler gilt als erste 
Münze, die der zurückge-
wonnenen Kurwürde der alt-
bayerischen Wittelsbacher in 
Bild und Umschrift Rechnung 
trägt. Es ist bezeichnend für 
die Übergangssituation in der 
Oberpfalz, dass der verant-
wortliche Münzmeister Chris-
toph Hegner von Altenweyer auf Moos aus kurpfälzischen Diensten 
übernommen wurde und selbst Calvinist war. Sein Münzzeichen, ein 
siebenstrahliger Stern, findet sich auf der Münzhauptseite.

Sarah Hadry

Silbermünze, Durchmesser: 4,2 cm, Gewicht: 28,7 g, Staatliche Münzsammlung 
München.

Literatur: Johann Veit von Kull, Studien zur Geschichte der oberpfälzischen Mün-
zen des Hauses Wittelsbach 1329–1794 (Verhandlungen des historischen Vereins der 
Oberpfalz und von Regensburg 44), Regensburg 1890, S. 68 f. (Nr. 227b). – Hubert 
Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Katalog der Ausstel-
lung in der Residenz in München 12. Juni – 5. Oktober 1980 (Wittelsbach und Bayern 
II/2), München-Zürich 1980, S. 381 [hier wurde irrtümlich eine andere Münze abge-
bildet; es fehlt der siebenstrahlige Stern als Datierungs- und Zuordnungsmerkmal]. 
– Erich Götz, Die Münzprägung der Oberpfalz. Geschichte und Katalog, Nürnberg 
1992, S. 250 (Nr. 98). – Repertorium zur neuzeitlichen Münzprägung Europas, Bd. 2: 
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation und Nachfolgestaaten – der bayerische 
Reichskreis (Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik Wien 4), bearb. von 
Bernhard Prokisch u.a. in Zusammenarbeit mit Kommission für Bayerische Landes-
geschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1996, hier S. 48 
[Variante des hier gezeigten Reichstalers].
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12 Der neue Kurfürst im Bild

Kupferstich Maximilians I. als Kurfürst, undatiert

Der undatierte Kupferstich wurde vermutlich kurz nach der Wahl 
Maximilians I. zum Kurfürsten angefertigt. 

Die programmatische Darstellung zeigt ihn zu Pferd auf einer klei-
nen Anhöhe vor einer unbekannten befestigten Landstadt, in Herr-
scherpose auf einem kostbar gezäumten, die Courbette ausfüh-
renden Pferd, gekleidet mit einem Hermelinmantel, unter dem der 
Feldherren-Harnisch hervorblitzt, den Kurhut auf dem Kopf; als Ab-
zeichen für das Reichserztruchsessenamt trägt er den Reichsapfel in 
der rechten Hand. Unter diesem Bild eines energischen, tatkräftigen 
und machtvollen Herrschers klärt eine zweizeilige Unterschrift in Ka-
pitälchen über die herrscherlichen Funktionen des Porträtierten auf: 
Maximilianus, Comes Palatinus ad Rhenum (Pfalzgraf bei Rhein), utrius-
que Boiariae Dux (Herzog von Bayern), Archidapifer (Erztruchsess) et 
Princeps Elector (Kurfürst).

Dem Herrscherbild ist links das neue Landeswappen zur Seite ge-
stellt. Es besteht aus dem von bayerischen Rauten und pfälzischen 
Löwen gevierten Schild, im Herzschild der Reichsapfel. Eingefasst 
wird das Ganze von einem krönenden Kurhut und dem umkränzen-
den Orden des Goldenen Vlieses, dessen Ritter Maximilian I. seit 1600 
war.

Die Devise rechts oben im Bild, die Maximilian von 1619 an führt, 
zitiert den Beginn des 68. Psalms aus der Bibel: „Gott erhebe sich und 
seine Feinde mögen sich zerstreuen – und die ihn hassen, vor ihm 
fliehen“ (so die dritte, auf diesem Kupferstich nicht mitabgedruckte 
Zeile). Die Verse können als programmatische Ansage Maximilians 
gelesen werden, der sich in den Schutz, aber auch den Auftrag eines 
Höheren stellt, für dessen gerechte Sache er zu kämpfen bereit ist. 

Das den Stich beschließende Gedicht im Versmaß des Distichons 
weist auf die verdiente Rangerhöhung zum Kurfürsten hin. Während 
Maximilian in Vers 1 noch als „Dux“ angesprochen wird, rühmt ihn 
Zeile 4 als „Elector“, der sich als neues Gestirn am Himmelsgewölbe 
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(„sidus in orbe novum“) zeigt. Erklärt wird die Rangerhebung im fol-
genden (hier aus Platzgründen jedoch nicht mit abgedruckten, aber 
in anderen Stichen ausgeführten) Vers, wo vom Lohn der Treue ge-
genüber Gott (möglicherweise auch dem Kaiser) gesprochen, jedoch 
gleichzeitig ausgeführt wird, dass Treue sich selbst Lohn und Preis 
sei.

Die durchgängige Verwendung des Lateinischen im Stich, die auch 
vor dem Namen nicht Halt macht, lässt ahnen, in welchem Kreis die 
Abnehmer der Blätter zu suchen sind.

Der Kupferstich gehört möglicherweise zu einer 78-teiligen Serie 
von Porträts von Kaisern, Kurfürsten und Adligen zu Pferde, die der 
Kupferstecher und Verleger Eberhard Kieser (1538–1631) aufgelegt 
und verbreitet hat. 

Elisabeth Lukas-Götz

Kupferstich von Eb.[erhard] Kieser, 18,6 x 12,6 cm, Blatt: 22,5 x 17 cm, undatiert (nach 
1623). Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, Wittelsbacher Bilder-
sammlung, Kurfürst Maximilian I. 10/10.

Literatur: Johannes Erichsen, Princeps Armis Decoratus. Zur Ikonographie Kurfürst 
Maximilians I. In: Hubert Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximi-
lian I. Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1573–1657 (Wittelsbach und 
Bayern II/1), München-Zürich 1980, S. 196–224. – Thorsten Löffler, Emblematik zwi-
schen Genealogie und Fürstenspiegel. Die Sinnbilder in den „Excubiae tutelares LX 
heroum“ (1637) von Andreas Brunner und ihre Rezeption, Diss. München 2008, bes. 
S. 5, 93–97, 115, 189 f. – Stella Junger, Präsentation im Bildnis deutscher Fürsten des 
18. Jahrhunderts. Sachsen-Polen, Bayern und Brandenburg-Preußen zwischen Abso-
lutismus und Aufklärung, Münster 2011.
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13	 Jetzt	endlich	offenkundig	für	das	ganze	Haus	Bay-
ern: Die Belehnungsurkunde

Belehnungsurkunde Kaiser Ferdinands II. für Kurfürst Maximilian 
von Bayern, 4. März 1628

Im Zuge der Vorbereitung des Mühlhausener Kurfürstentags im 
Herbst 1627 hatte als letzter der Kurfürsten endlich auch der von 
Brandenburg die Übertragung der Kurwürde auf Maximilian persön-
lich anerkannt. Die geistlichen Kurfürsten hatten sich in Mühlhausen 
für die Erblichkeit der Kur zugunsten aller Nachkommen Herzog 
Wilhelms V. von Bayern ausgesprochen, d.h. einschließlich der Brü-
der und Neffen des damals noch kinderlosen Maximilian. Dies so-
wie die starke militärische Position der kaiserlich-katholischen Partei 
machten den Weg frei für die ersehnte erbliche Belehnung. Der Kaiser 
verknüpfte die in München geführten Verhandlungen darüber aller-
dings mit seinem Anliegen einer Befreiung Oberösterreichs aus der 
Verpfändung an Maximilian. Durch Vertrag vom 22. Februar 1628 ei-
nigte man sich mit dem kaiserlichen Gesandten Graf Trauttmansdorff 
auf eine Fixierung der bayerischen Forderung auf Kriegskostenersatz 
auf 13 Millionen Gulden. Für diese Summe sollte Maximilian die bis-
her von ihm in kaiserlichem Auftrag verwaltete Oberpfalz sowie die 
rechtsrheinische Unterpfalz um Heidelberg als Reichslehen erhalten, 
Oberösterreich dafür dem Kaiser zurückgeben. Der Kaiser billigte 
diesen Vertrag am 4. März 1628 in Prag und stellte am selben Tag 
einen Lehenbrief aus, der in seiner Rechtfertigung der Kurtranslati-
on vom geächteten Friedrich V. auf den um Kaiser und Reich hoch-
verdienten Maximilian nochmals die Formulierungen von 1623 auf-
greift, aber als neues Element die Erblichkeit der Kurwürde und der 
jetzt zusätzlich erwähnten ehemals pfälzischen Territorien einführt. 
Diese werden dabei als Objekte eines Kaufs angesprochen; dies recht-
fertigte sich nach dem kaiserlichen Rechtsstandpunkt dadurch, dass 
sie durch die Ächtung des treubrüchigen Friedrich V. dem Reichs-
oberhaupt als erledigte Lehen heimgefallen waren.
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Das Siegel fehlt; es war anders als im Jahr 1623 ein Wachssiegel. Da 
kein neuer öffentlicher Belehnungsakt erfolgte, konnte auch auf die 
repräsentative Wirkung einer Besiegelung mit einer Goldbulle ver-
zichtet werden.

Gerhard Immler

Urkunde, Pergament, 58,5 x 75,5 cm, mit eigenhändigen Unterschriften Kaiser Ferdi-
nands II. und des Reichsvizekanzlers Peter Heinrich Freiherr von Stralendorf (unter 
der Plika) und des Kanzleibeamten Arnoldin von Clarstein, Siegel fehlt. Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Urkunden 32401.

Literatur: Hubert Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Ka-
talog der Ausstellung in der Residenz in München 12. Juni – 5. Oktober 1980 (Wittels-
bach und Bayern II/2), München-Zürich 1980, S. 380. – Jürgen Steiner, Die pfälzische 
Kurwürde während des Dreißigjährigen Kriges (1618–1648), Speyer 1985, S. 115–188. 
– Dieter Albrecht, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998, S. 603–610.
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14 Der Westfälische Friede sichert den Aufstieg  
Bayerns völkerrechtlich

Friedensvertrag zwischen Kaiser Ferdinand III. und Ludwig XIV., 
König von Frankreich, 24. Oktober 1648

Der aus den zwei Teilfriedensverträgen von Münster und Osnabrück 
(mit der schwedischen Seite) bestehende Westfälische Friede setzte 
nach fünf langen Jahren der Verhandlungen dem Dreißigjährigen 
Krieg ein Ende. Kurfürst Maximilian I. von Bayern, der mit seinen 
Bevollmächtigten maßgeblich am Zustandekommen des Friedens 
beteiligt war, hatte darin als einer der wenigen seine Verhandlungs-
ziele erreichen können: Die Kurwürde wurde nicht als alternierend 
zwischen den pfälzischen und den bayerischen Wittelsbachern fest-
gelegt, wie es der Hausvertrag von Pavia (1329) schon einmal vorge-
sehen hatte. Maximilian I. bekam jetzt endgültig für sich und seine 
Nachfolger im Mannesstamm aus der Wilhelminischen Linie der Wit-
telsbacher die ehemals pfälzische fünfte Kurwürde zugesprochen. Er 
behielt die Oberpfalz und die Grafschaft Cham, für die das ansons-
ten im Rahmen des konfessionellen Ausgleichs festgelegte Normal-
jahr 1624 für den Konfessionsstand nicht galt, die also geschlossen 
katholischer Konfession sein durften. Im Gegenzug verzichtete Ma-
ximilian gegenüber dem Kaiser auf die Kriegskostenentschädigung 
von 13 Millionen Gulden und ließ alle Ansprüche auf Oberösterreich 
fallen. Für Pfalzgraf Karl Ludwig und seine Erben wurde eine achte 
Kurwürde neu geschaffen. Die Rheinpfalz, jedoch ohne die an Kur-
mainz fallende Bergstraße, wurde ihnen zurückgegeben. Sollte die 
Wilhelminische Linie im Mannesstamm aussterben, fiel die fünfte 
Kurwürde und die Oberpfalz an die pfälzische Rudolfinische Linie 
zurück und die achte Kurwürde erlosch. So geschah es nach dem Tod 
des Kurfürsten Maximilian III. Joseph im Jahr 1777, als Kurfürst Karl 
Theodor von der Pfalz die bayerische Kurwürde übernahm. 

Unter dem Friedensvertrag von Münster finden sich 27 Lacksiegel 
und Unterschriften. Die beiden Lacksiegel der kaiserlichen Bevoll-
mächtigten (Graf Johann Ludwig von Nassau und Dr. Isaak Volmar) 
und das Siegel des französischen Bevollmächtigten (Graf Abel Ser-
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vien de la Roche des Aubiers) fixieren eine schwarz-gelbe Seiden-
schnur auf dem Papier, die durch alle Seiten und den Einband des 
Papierlibells führt. 

Im Namen des Kurfürsten von Bayern setzte der langjährige baye-
rische Gesandte bei den Friedensverhandlungen Dr. Johann Adolf 
Krebs sein Lacksiegel und seine eigenhändige Unterschrift unter 
den Vertrag, genauso wie Hofrat Dr. Johannes Ernst, der bei seiner 
Unterschrift die veränderte reichsrechtliche Stellung Maximilians I. 
von Bayern als Kurfürst und zugleich Herzog von Bayern besonders 
betonte, weil Maximilian neben dem Sitz im Kurfürstenrat auch wei-
terhin den Sitz im Reichsfürstenrat beanspruchte, mit dessen Wahr-
nehmung Dr. Ernst bevollmächtigt war: Er unterschreibt „nomine 
Domini Electoris Bavariae, tanquam Ducis Bavariae etc.“ an der Stelle 
in der Reihe der Vertreter der Reichsfürsten, wie sie dem Bevollmäch-
tigten des Herzogs von Bayern im Reichsfürstenrat zukam.

Susanne Wolf

Papierlibell, 24 Bl., 34,5 x 23 cm, goldgeprägter Pergamenteinband, mittig auf Vorder- 
und Rückseite des Einbands in einem geflochtenen Lorbeerkranz ein doppelköpfiger 
Reichsadler, gelbe Seidenbänder für den Verschluss. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 
Kurbayern Urkunden 1699.

Literatur: Gerhard Schwertl, Die Westfälischen Friedensverträge (Nr. 781). In: Hu-
bert Glaser (Hrsg.), Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Katalog der Aus-
stellung in der Residenz in München 12. Juni – 5. Oktober 1980 (Wittelsbach und Bay-
ern II/2), München-Zürich 1980, S. 486 f. – Gerhard Immler, Kurfürst Maximilian I. 
und der Westfälische Friedenskongreß. Die bayerische aus wärtige Politik von 1644 
bis zum Ulmer Waff en stillstand (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der 
Neueren Geschichte 20), Münster 1992, S. 9–20, 196–210.
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15 Sicher ist sicher: Die Pfalz fügt sich dem Entscheid 
der Mächtigeren

Beglaubigte Abschrift der kurpfälzischen Ratifikationsurkunde (Hei-
delberg 18. Juli 1652) des Friedensvertrags von Münster, 23. Oktober 
1652

Karl Ludwig von der Pfalz (1617–1680) hatte nach seiner Volljährig-
keit im Jahr 1635 heftig gegen die 1623 erfolgte Übertragung der Kur-
würde an Bayern opponiert. Er versuchte, aus seinem Exil in England 
mittels englischer Unterstützung für die pfälzische Linie der Wit-
telsbacher die Restitution der Oberen Pfalz sowie der Kurwürde zu 
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erreichen. 1637 ließ er sogar eine achtseitige Protestschrift im Folio-
Format drucken. Erst mit den Regelungen des Westfälischen Friedens 
1648 und der Neuschaffung einer achten Kur wurde er schließlich 
Kurfürst.

Karl Ludwigs Ratifikation des Friedensvertrags von Münster vom 
18. Juli 1652 betonte ausdrücklich die darin geregelte pfälzische An-
gelegenheit, die „causa Palatina“. Kurfürstin Maria Anna und Her-
zog Albrecht von Bayern, Witwe und Bruder Kurfürst Maximilians I., 
die als Landesregentin bzw. Kuradministrator vorläufig anstelle des 
minderjährigen Kurfürsten Ferdinand Maria regierten, ließen sich 
zügig – drei Monate später – eine Abschrift dieses wichtigen Doku-
ments vom Registrator der kaiserlichen Hofkanzlei in Prag, Leonhard 
Pipius, beglaubigen. Damit hielten die bayerischen Wittelsbacher ei-
nen Nachweis über den definitiven Verzicht ihrer Pfälzer Verwand-
ten auf die fünfte Kurwürde in der Hand.

Susanne Wolf

Papierlibell, 4 Bl., 30,5 x 19 cm, mit schwarz-gelber Seidenschnur gebunden, fixiert 
vom Siegel des kaiserlichen Registrators. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern 
Urkunden 1614.

Literatur: Christopher Pfaffel, Bayerns Weg zum Kurfürstentum. Vom Münchner 
Vertrag 1619 zum Westfälischen Frieden. Eine Ausstellung des Fachbereichs Archiv- 
und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Bayeri-
sches Hauptstaatsarchiv, 23. Juli – 10. September 2019, München 2019, S. 19.
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